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VERSICHERUNGSSCHEIN 18_4930
Der berechtigte Inhaber dieses Versicherungsscheins ist als Mieter und berechtigter Fahrer eines von Canusa Touristik GmbH & Co.
vermittelten Mietwagens zu den nachstehenden Versicherungs-Bedingungen versichert.

IHRE LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK

ZUSATZHAFTPFLICHT-VERSICHERUNG FÜR  
DAS FAHREN VON MIETWAGEN IM AUSLAND
•	�Zusatzhaftpflicht-Versicherung für das Fahren  

von Mietwagen im Ausland
	 ��Deckungssumme: € 2.000.000,- je Schadenereignis
	 �Der Versicherungsschutz gilt für die Zeit der Anmietung des Mietfahrzeuges. 

Geltungsbereich: weltweit
Versicherte Reisedauer: siehe Versicherungsschein / Reise- / Buchungsbestätigung. 
Die Versicherung gilt für die Dauer der Anmietung, maximal sind 120 Tage möglich.

IHR KONTAKT ZU UNS

Fragen zu Ihren  
Versicherungs- 
Leistungen

Unser Service-Team informiert Sie gern: 
Mo – Fr 08.30 – 19.00 Uhr und Sa 09.00 – 14.00 Uhr

Telefon:	+49.89.6 24 24-460
Telefax:	+49.89.6 24 24-244
E-Mail: 	service-reise@allianz.com
www.allianz-reiseversicherung.de

Schadenmeldung Ganz einfach und schnell online unter 

www.allianz-reiseversicherung.de/
schadenmeldung
(alternativ auch per Post an unsere Schadenabteilung)

WICHTIGE HINWEISE
Versicherungsschutz besteht nur für die namentlich im Versicherungsschein bzw.  
in der Reise- / Buchungs-Bestätigung aufgeführte(n) versicherte(n) Person(en). 

Träger des versicherten Risikos ist die Allianz Versicherungs-AG, in deren Auftrag 
AWP P&C S.A. die Vertragsabwicklung und das Beitragsinkasso durchführt und die 
vertraglich vereinbarten Versicherungs-Leistungen nach Maßgabe der nachstehen-
den Versicherungs-Bedingungen erbringt. Mündliche Vereinbarungen sind unwirk-
sam. Die Versicherungs-Steuer ist in den Versicherungs-Beiträgen enthalten. Gebühren 
werden nicht erhoben.

In Vollmacht für die Allianz Versicherungs-AG

                        
 

Olaf Nink, Hauptbevollmächtigter

AWP P&C S.A.	 Hauptbevollmächtigter: Olaf Nink
Niederlassung für Deutschland	 Registergericht: München HRB 4605
Bahnhofstraße 16	 USt.-IdNr.: DE 129274528
D - 85609 Aschheim (bei München)	 VersSt.-Nr.: 802/V90802001910

AWP P&C S.A.
Aktiengesellschaft französischen Rechts
Sitz der Gesellschaft: Saint-Ouen (Frankreich)
Handelsregister: R.C.S. Bobigny 519 490 080
Vorstand: Rémi Grenier (Vorsitzender), Dan Assouline, Ulf Lange, Claudius Leibfritz,  
Lidia Luka-Lognoné, Mike Nelson, Sylvie Ouziel, Eric Schneijdenberg

Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft 
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Klaus-Peter Röhler
Vorstand: Joachim Müller (Vorsitzender), Ana-Cristina Grohnert, Dr. Jörg Hipp, Burkhard 
Keese, Jens Lison, Jochen Haug, Frank Sommerfeld, Dr. Rolf Wiswesser
Für Umsatzsteuerzwecke: USt.-IdNr.: DE 811 150 709;
Versicherungsbeträge sind umsatzsteuerfrei.
Sitz der Gesellschaft: München
Registergericht: München HRB 75727
VersSt.-Nr.: 802/V90802004778
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WICHTIGE HINWEISE FÜR DEN SCHADENFALL

Was müssen Sie in jedem Schadenfall tun?
Sie müssen den Schaden möglichst gering halten und  
beweisen. Sichern Sie deshalb bitte in jedem Fall geeig-
nete Nachweise zum Schadeneintritt (z. B. Schadenbestä-
tigung, Attest) und zum Umfang des Schadens (z. B. Rech-
nungen, Belege). Sie können Ihren Schaden schnell und 
bequem online unter www.allianz-reiseversicherung.de/ 
schadenmeldung melden.

Woran müssen Sie bei Ansprüchen aus der Haftpflicht-
Versicherung denken?
Notieren Sie sich bitte Namen und Anschriften von 
Zeugen, die das Schadenereignis beobachtet haben. 
Lassen Sie sich eine Kopie des Polizei-Protokolls aus-
händigen, falls die Polizei zu Ermittlungen eingeschal-
tet wurde. Informieren Sie uns und reichen Sie diese 
Unterlagen und Informationen mit Ihrer Schadenmeldung 
ein.

BESCHWERDE UND ANWENDBARES RECHT

Beschwerde-Möglichkeiten
Unser Ziel ist es, erstklassige Leistungen zu bieten. Ebenso 
ist es uns wichtig, auf Ihre Anliegen einzugehen. Sollten Sie 
einmal mit unseren Produkten oder unserem Service nicht 
zufrieden sein, teilen Sie uns dies bitte direkt mit.

Sie können uns Ihre Beschwerden zu Vertrags- oder Schaden- 
fragen auf jedem Kommunikationsweg zukommen lassen. 
Telefonisch erreichen Sie uns unter +49.89.6 24 24-460, 
schriftlich per E-Mail an beschwerde-reise@allianz.com  
bzw. per Post an AWP P&C S.A., Beschwerdemanagement, 
Bahnhofstraße 16, D - 85609 Aschheim (bei München). An 
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlich- 
tungsstelle gemäß § 2 Verbraucherstreitbeilegungs- 
gesetz nehmen wir ab März 2019 teil. Weitere Informa-
tionen zu unserem Beschwerdeprozess finden Sie unter  
www.allianz-reiseversicherung.de/beschwerde.

Für Beschwerden aus allen Versicherungs-Sparten können 
Sie sich an die zuständige Aufsichtsbehörde Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer 
Straße 108, D - 53117 Bonn, wenden (www.bafin.de).

Anwendbares Recht
Das Vertrags-Verhältnis unterliegt deutschem Recht, so-
weit internationales Recht nicht entgegensteht. Klagen 
aus dem Versicherungs-Vertrag können vom Versiche-
rungs-Nehmer oder der versicherten Person bei dem 
Gericht des Geschäftssitzes oder der Niederlassung des 
Versicherers erhoben werden. Ist der Versicherungs-
Nehmer oder die versicherte Person eine natürliche  
Person, so können Klagen auch vor dem Gericht erho-
ben werden, in dessen Bezirk der Versicherungs-Nehmer 
oder die versicherte Person zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz oder, falls kein Wohnsitz besteht, seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat.
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Allgemeine Bestimmungen
AVB AB-EV 18 

Die Allgemeinen Bestimmungen für Ihren Reiseschutz  
gelten zusätzlich zu den daran anschließend aufge-
führten Besonderen Bestimmungen für die einzelnen Ver-
sicherungen. Versicherungsschutz besteht, wenn Sie die 
betreffende Versicherung bei uns abgeschlossen haben.

§ 1	 Wer ist Versicherungs-Nehmer?
1.	� Sie sind Versicherungs-Nehmer, wenn Sie mit uns den 

Versicherungs-Vertrag abgeschlossen haben. Sie 
schulden uns den Versicherungs-Beitrag. Für Sie gilt  
§ 4. Sie sind verpflichtet, den anderen mitversicherten 
Personen diese Versicherungs-Bedingungen und die 
Datenschutzhinweise zur Verfügung zu stellen.

2.	� Sie können gleichzeitig versicherte Person sein.

§ 2	 Wer ist versichert?
Sie als versicherte Person genießen Versicherungsschutz. 
Sie sind im Versicherungs-Nachweis namentlich genannt 
oder gehören zu dem dort beschriebenen Personen-
kreis. Für Sie gelten alle Regelungen mit Ausnahme der  
Beitragszahlung nach § 4. 

§ 3	 Welche Reise ist versichert?
Für Ihre versicherte Reise besteht Versicherungsschutz im 
vereinbarten Geltungsbereich.

§ 4	 �Wann müssen Sie den Versicherungs-Beitrag 
bezahlen?

1.	� Der Beitrag ist sofort nach Abschluss des Versiche-
rungs-Vertrags fällig und bei Übermittlung des Ver-
sicherungsscheines zu zahlen. 

2.	� Tritt der Versicherungsfall ein, müssen wir nur leisten, 
wenn der Beitrag bezahlt ist oder wenn Sie als Ver-
sicherungs-Nehmer kein Verschulden daran trifft, dass 
der Beitrag nicht gezahlt wurde. Dies müssen Sie uns 
nachweisen.

§ 5	 �Wann beginnt und wann endet der Versiche-
rungsschutz?

1.	� Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Antritt der 
versicherten Reise.

2.	� Der Versicherungsschutz endet mit dem vereinbarten 
Zeitpunkt, spätestens jedoch mit der tatsächlichen  
Beendigung der versicherten Reise.

3.	� Der Versicherungsschutz verlängert sich über den ver-
einbarten Zeitpunkt hinaus, wenn 
•	� die Versicherung für die gesamte geplante Reise  

abgeschlossen wurde und 
•	� sich die Beendigung der Reise aus Gründen ver- 

zögert, für die Sie nicht verantwortlich sind (z. B. weil 
Sie nicht transportfähig sind).

§ 6	 �Wann haben Sie keinen Versicherungsschutz 
(Allgemeine Ausschlüsse)?

1.	� Sie haben keinen Versicherungsschutz für Schäden, die 
entstehen durch:
a)	��Streik, Kernenergie, Maßnahmen der Staatsgewalt 

(z. B. Einreiseverweigerung)
b)	�Krieg, Bürgerkrieg oder kriegsähnliche Ereignisse, 

wenn
•	� diese Ereignisse schon bei Ihrer Einreise bestanden 

oder
•	� Sie bei Ausbruch nicht in den ersten 14 Tagen nach 

Beginn der Ereignisse ausgereist sind. Wenn Sie 
die Reise nicht beenden können aus Gründen, die 
Sie nicht zu vertreten haben, sind Sie über diesen 
Zeitraum hinaus versichert.

•	� Sie aktiv an diesen Ereignissen teilnehmen.
c)	�ABC-Waffen oder ABC-Materialien

2.	� Auf Reisen in Gebiete, für die zum Zeitpunkt Ihrer Ein-
reise eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes der 
Bundesrepublik Deutschland besteht, sind Sie nicht 
versichert. Wenn Sie sich bei Bekanntgabe einer Reise-
warnung bereits vor Ort befinden, endet der Versiche-
rungsschutz 14 Tage nach Bekanntgabe der Reisewar-
nung. Wenn Sie die Reise nicht beenden können aus 
Gründen, die Sie nicht zu vertreten haben, sind Sie über 
diesen Zeitraum hinaus versichert.

3.	� Führen Sie einen Schaden vorsätzlich herbei, ist dieser 
nicht versichert.

4.	� Auf Expeditionen sind Sie nicht versichert.
5.	� Kein Versicherungsschutz besteht, wenn

a)	�Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-Sanktionen bzw. 
Embargos der Europäischen Union oder der Bundes-
republik Deutschland bestehen und

b)	�diese auf Sie oder uns direkt anwendbar sind oder 
dem Versicherungsschutz entgegenstehen.

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
Sanktionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten 
Staaten von Amerika erlassen werden, sofern diesen 
keine europäischen oder deutschen Rechtsvorschriften 
entgegenstehen.

§ 7	 �Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall  
(Allgemeine Obliegenheiten)?

1.	� Sie müssen den Schaden:
•	� möglichst gering halten und unnötige Kosten ver-

meiden
•	� unverzüglich bei uns anzeigen
•	� beschreiben und nachweisen (Ereignis und Umfang). 

Dafür müssen Sie uns wahrheitsgemäß jede Aus-
kunft geben, die nötig ist, um den Sachverhalt zu 
klären, und uns ermöglichen, Ursache und Höhe des 
geltend gemachten Anspruchs zu prüfen

•	� durch Rechnungen und Belege im Original nachwei-
sen

2.	� Damit wir unsere Leistungspflicht und den Leistungs-
umfang beurteilen können, müssen Sie außerdem Ihre 
Ärzte von der Schweigepflicht entbinden, soweit dies 
nötig ist.
Wenn Sie die Entbindung von der Schweigepflicht nicht 
erteilen und uns auch nicht auf andere Weise eine 
Prüfung ermöglichen, müssen wir keine Versicherungs-
Leistungen erbringen.

§ 8	 �Was passiert, wenn Sie eine Pflicht  
(Obliegenheit) verletzen?

1.	� Verletzen Sie eine Pflicht vorsätzlich, können wir die 
Versicherungs-Leistung verweigern. Verletzen Sie eine 
Pflicht grob fahrlässig, können wir die Leistung in dem 
Umfang kürzen, welcher der Schwere Ihres Verschul-
dens entspricht. Sie müssen beweisen, dass Sie nicht 
grob fahrlässig gehandelt haben.

2.	� Wenn Sie nachweisen, dass die Verletzung der Pflicht 
keinen Einfluss auf die Feststellung oder den Umfang 
unserer Leistungspflicht hat, müssen wir die Versiche-
rungs-Leistung erbringen. Dies gilt nicht, wenn Sie arg-
listig gehandelt haben.

§ 9	 �Wann verjährt Ihr Anspruch auf Leistung aus dem 
Versicherungs-Vertrag?

Ihr Anspruch auf unsere Versicherungs-Leistung verjährt in 
drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des 
Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und Sie die 
Umstände, die den Anspruch begründen, kannten oder 
ohne grobe Fahrlässigkeit hätten kennen müssen.

§ 10	 �Wann zahlen wir die Entschädigung?
Wir zahlen die Entschädigung innerhalb von zwei  
Wochen, nachdem wir Ihren Anspruch abschließend ge-
prüft haben. Die Erstattung erfolgt immer per Überwei-
sung auf das Konto eines Kreditinstituts.

§ 11	 �Was gilt, wenn Sie Ersatzansprüche gegen Dritte 
haben?

1.	� Wenn Sie wegen des Schadenereignisses Ansprüche 
gegen Dritte haben, gehen diese auf uns über. Das 
gilt bis zur Höhe der Zahlung, die Sie von uns erhalten  
haben, und soweit Ihnen daraus kein Nachteil entsteht. 

2.	� Sie müssen uns diesen Übergang auf unseren Wunsch 
hin schriftlich bestätigen. 

3.	� Ihre Ansprüche auf Leistungen aus anderen privaten 
Versicherungs-Verträgen gehen unserer Eintrittspflicht 
vor. Wir treten in Vorleistung, sofern wir von Ihnen  
zuerst in Anspruch genommen werden.

§ 12	 �Welche Form müssen Erklärungen und Anzeigen 
haben und wer darf diese entgegennehmen?

1.	� Sie und wir müssen Anzeigen und Willenserklärungen 
in Textform abgeben (z. B. Brief, Fax, E-Mail).

2.	� Versicherungs-Vertreter sind nicht bevollmächtigt, An-
zeigen oder Willenserklärungen zu einem Schadenfall 
anzunehmen.

§ 13	 �Welches Gericht in Deutschland ist zuständig? 
Welches Recht findet Anwendung?

1.	� Wenn Sie Ansprüche aus dem Versicherungs-Vertrag 
geltend machen wollen, können Sie zwischen fol-
genden Gerichtsständen wählen:
•	� München oder 
•	� Ort Ihres Wohnsitzes in Deutschland zum Zeitpunkt 

der Klageerhebung
2.	� Wenn wir Ansprüche gegen Sie gerichtlich geltend 

machen wollen, ist der Gerichtsstand an dem Ort Ihres 
Wohnsitzes in Deutschland zum Zeitpunkt der Klage-
erhebung.

3.	� Es gilt deutsches Recht, soweit nach internationalem 
Recht zulässig.

Zusatzhaftpflicht-Versicherung für das 
Fahren von Mietwagen im Ausland
AVB MWH 18 

§ 1	 Welches Risiko versichert AWP?
1.	� AWP bietet Anschluss-Versicherungsschutz für das 

Auto-Haftpflichtrisiko, wenn die Versicherungssummen 
der im Ausland für den Mietwagen abgeschlossenen 
Auto-Haftpflicht-Versicherung zur Deckung des Per-
sonen- und Sachschadens aus einem von der versicher-
ten Person verursachten Unfall nicht ausreichen.

2.	� Zur vertraglich vereinbarten Deckungssumme je Scha-
denereignis siehe Leistungen im Überblick.

Entstehen aus einem örtlich und zeitlich abgrenzbaren, 
ununterbrochenen Geschehensablauf mehrere Versiche-
rungsfälle, gelten diese ungeachtet der Anzahl der betrof-
fenen Geschädigten als ein Ereignis.

§ 2	 �Gibt es besondere Voraussetzungen für die 
Geltung der Mietwagen-Zusatzhaftpflicht- 
Versicherung?

1.	� Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass 
für den Mietwagen im Ausland bereits eine Auto-
Haftpflicht-Versicherung besteht, die mindestens den 
gesetzlichen Erfordernissen des betreffenden Landes 
genügt.

2.	� Der Versicherungsschutz von AWP besteht erst, wenn 
die vom Mietwagen-Unternehmen abgeschlossene 
Grunddeckung und sonstige für das Auto-Haftpflicht-
risiko des Mietwagens bestehende Versicherungen in 
Anspruch genommen und vollständig ausgeschöpft 
wurden.

3.	� Nicht versichert ist ein eventueller Selbstbehalt im Rah-
men der Mietwagen-Haftpflicht-Versicherung im Aus-
land.

4.	� Schäden am Mietwagen selbst und die hieraus sich  
ergebenden Vermögensschäden sind nicht versichert.

§ 3	 �Inwieweit besteht kein Versicherungsschutz?
Es besteht kein Versicherungsschutz, wenn die versicherte 
Person zum Zeitpunkt des Unfalls
1.	� nicht die vom Mietwagen-Unternehmen vertraglich 

eingeräumte Berechtigung hatte, den Mietwagen zu 
fahren;

2.	� nicht die zur Führung des Fahrzeuges vorgeschriebene 
Fahrerlaubnis hatte;

3.	� unter Bewusstseinsstörungen durch Einnahme von  
Alkohol, Medikamenten oder Drogen litt.

§ 4	 �In welcher Weise schützt AWP die versicherte 
Person vor Haftpflichtansprüchen, und in  
welchem Umfang leistet sie Entschädigung?

1.	� AWP prüft die Haftung, wehrt unberechtigte Ansprü-
che ab und ersetzt die Entschädigung, welche von der 
versicherten Person geschuldet ist.

2.	� Macht der Geschädigte oder dessen Rechtsnachfolger 
den Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend, führt AWP 
den Rechtsstreit auf ihre Kosten im Namen der ver-
sicherten Person.

VERSICHERUNGS-BEDINGUNGEN 
DER AWP P&C S.A., NIEDERLASSUNG FÜR DEUTSCHLAND
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3.	� Falls die von AWP verlangte Erledigung eines Haft-
pflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung 
oder Vergleich an dem Widerstand der versicherten 
Person scheitert, hat AWP für den daraus entstehen-
den Mehraufwand an Hauptsache, Zinsen und Kosten 
nicht aufzukommen.

4.	� Die in der Versicherungspolice und im Leistungsüber-
blick genannten Versicherungssummen bilden die 
Höchstgrenze für den Umfang der Entschädigungs-
leistungen von AWP.

§ 5	 �Welche Risiken sind nicht versichert?
Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haft-
pflichtansprüche
1.	� soweit sie aufgrund vertraglicher oder sonstiger Zusa-

ge über den Umfang der jeweiligen gesetzlichen Haft-
pflicht der versicherten Person hinausgehen;

2.	� gemeinsam reisender versicherter Personen unter-
einander und ihrer mitreisenden Angehörigen;

3.	� wegen Schäden an fremden Sachen, die die versicher-
te Person gemietet oder geliehen hat, durch verbotene 
Eigenmacht erlangt hat oder welche sie in Obhut ge-
nommen hat;

4.	� wegen Schäden, die bei Beteiligung an Fahrtveran-
staltungen entstehen, bei denen es auf Erzielung einer 
Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch für da-
zugehörige Übungsfahrten;

5.	� auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere 
punitive und exemplary damages.

§ 6	� Was muss die versicherte Person nach Eintritt  
des Versicherungsfalls unbedingt beachten 
(Obliegenheiten)?

1.	� Jeder Versicherungsfall ist AWP unverzüglich anzuzei-
gen. Ein Versicherungsfall ist das Schadenereignis, das 
Haftpflichtansprüche gegen die versicherte Person zur 
Folge haben könnte.

2.	� Wird der Anspruch auf Entschädigung gegen die ver- 
sicherte Person in jedweder Form geltend gemacht, 
hat sie dies AWP unverzüglich, längstens innerhalb 
einer Woche nach der Erhebung des Anspruchs anzu-
zeigen.

3.	� Die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens oder der 
Erlass eines Strafbefehls oder eines Mahnbescheids 
sowie der Anfall eines Prozesses ist AWP von der ver-
sicherten Person auch dann unverzüglich anzuzeigen, 
wenn der Versicherungsfall AWP bereits bekannt ist.

4.	� Kommt es zum Prozess über den Haftpflichtanspruch, 
hat die versicherte Person die Prozessführung AWP zu 
überlassen, dem von AWP bestellten oder bezeichne-
ten Anwalt Vollmacht und alle von diesem oder von 
AWP für nötig erachteten Aufklärungen zu geben. 
Gegen gerichtliche oder staatliche Verfügungen auf 
Schadenersatz hat die versicherte Person, ohne die 
Weisung von AWP abzuwarten, fristgemäß Wider-
spruch zu erheben oder die erforderlichen Rechts- 
behelfe zu ergreifen.

5.	� AWP gilt als bevollmächtigt, alle zur Beilegung oder 
Abwehr des Anspruchs ihr zweckmäßig erscheinenden 
Erklärungen im Namen der versicherten Person abzu-
geben.
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DATENSCHUTZHINWEISE

Entsprechend Art. 13 und 14 der Datenschutz-Grund- 
verordnung (DSGVO) informieren wir Sie über die Ver-
arbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch AWP 
P&C S.A., Niederlassung für Deutschland und die Ihnen 
nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte. Bitte 
geben Sie diese Hinweise allen mitversicherten Perso-
nen (z. B. Ehepartner) zur Kenntnis. 

I	 �Wer ist für die Verarbeitung Ihrer personen- 
bezogenen Daten verantwortlich?

Für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten  
verantwortlich ist

AWP P&C S.A., Niederlassung für Deutschland
Bahnhofstraße 16
D - 85609 Aschheim (bei München).

Der Datenschutzbeauftragte ist per Post zu erreichen  
unter der obenstehenden Anschrift mit dem Zusatz –  
Datenschutzbeauftragter – oder per E-Mail unter  
datenschutz-azpde@allianz.com.

II	 �Für welche Zwecke und auf welcher Rechts- 
grundlage werden Ihre Daten verarbeitet?

1.	 �Was gilt für alle Kategorien von personen- 
bezogenen Daten?
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten un-
ter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), 
der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen 
des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller 
weiteren maßgeblichen Gesetze.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, be-
nötigen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben 
für den Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung 
des von uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der 
Versicherungs-Vertrag zustande, verarbeiten wir die-
se Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses,  
z. B. zur Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden 
benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Ver- 
sicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist. 

Der Abschluss und die Durchführung des Versiche-
rungs-Vertrages sind ohne die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten nicht möglich.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personen-
bezogener Daten für vorvertragliche und vertragliche 
Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO.

Daneben gibt es in Art. 6 Abs. 1 a) und c) – f) DSGVO 
weitere gesetzlich vorgesehene Möglichkeiten, die uns 
zur Verarbeitung berechtigen.

Wir verarbeiten Ihre Daten zur Erfüllung einer recht-
lichen Verpflichtung gemäß Art 6 Abs. 1 c) DSGVO,  
z. B. zur Prüfung von Ausgleichansprüchen, wenn wir 
von einem anderen Versicherer aufgrund einer beste-
henden Mehrfachversicherung in Anspruch genom-
men werden.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Inte-
ressen von uns oder von Dritten zu wahren, Art. 6 Abs. 
1 f) DSGVO. Dies kann insbesondere erforderlich sein:
•	� zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs
•	� zur Werbung für unsere eigenen Versicherungs- 

Produkte sowie für Markt- und Meinungsumfragen
•	� zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten 

(insbesondere nutzen wir Datenanalysen zur  
Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungs-
missbrauch hindeuten können).

Wir verarbeiten in der Regel nur Daten, die wir direkt 
von Ihnen erhalten haben. In Einzelfällen (z. B. wenn 
uns ein anderer Versicherer bei Vorliegen einer Mehr-
fachversicherung in Anspruch nimmt) erhalten wir die-
se von Dritten.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezo-
genen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflich-
tungen, wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, han-
dels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten. 
Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in 

diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen in 
Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.

Wir können Ihre Daten gemäß Art 6 Abs. 1 d) DSGVO 
auch verarbeiten, um Ihre lebenswichtigen Interessen 
zu schützen oder wenn Sie in die Verarbeitung ein-willi-
gen, Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen 
oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, 
werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestim-
mungen darüber zuvor informieren.

2.	 �Was gilt für besondere Kategorien von personen- 
bezogenen Daten, insbesondere Gesundheitsdaten?
Die Verarbeitung von besonderen Kategorien per-
sonenbezogener Daten, zu denen auch Gesundheits-
daten gehören, unterliegt besonderem Schutz. Die Ver-
arbeitung ist in der Regel nur zulässig, wenn Sie gemäß 
Art. 9 Abs. 2 a) DSGVO in die Verarbeitung einwilligen 
oder eine der übrigen gesetzlich vorgesehenen Mög-
lichkeiten vorliegt, Art. 9 Abs. 2 b) – j) DSGVO.

a)	�Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten  
besonderer Kategorien
�In vielen Fällen benötigen wir zur Prüfung des 
Leistungsanspruchs personenbezogene Daten, die 
einer besonderen Kategorie angehören (sensible 
Daten). Dies sind z. B. Gesundheitsdaten. Indem Sie 
uns anlässlich eines konkreten Versicherungsfalles 
solche Daten verbunden mit der Bitte um Prüfung 
und Schadenbearbeitung mitteilen, willigen Sie aus-
drücklich ein, dass wir Ihre für die Bearbeitung des 
Versicherungsfalles erforderlichen sensiblen Daten 
verarbeiten. Hierauf weisen wir Sie nochmals und 
gesondert im Formular zur Schadenmeldung hin.

�Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen werden. Wir weisen jedoch aus-
drücklich darauf hin, dass dann die Leistungspflicht 
aus dem Versicherungsfall evtl. nicht geprüft wer-
den kann. Ist die Prüfung des Schadenfalles bereits 
abgeschlossen, können z. B. gesetzliche Aufbewah-
rungspflichten dazu führen, dass die Daten nicht 
gelöscht werden.

Ihre sensiblen Daten dürfen wir auch dann verar-
beiten, wenn dies zum Schutz Ihrer lebenswichtigen 
Interessen erforderlich ist und Sie aus körperlichen 
oder rechtlichen Gründen außerstande sind, Ihre 
Einwilligung abzugeben, Art. 9 Abs. 2 c) DSGVO. Das 
kann zum Beispiel bei schweren Unfällen während 
der Reise der Fall sein.

Werden wir bei Vorliegen einer Mehrfachversicherung 
von einem anderen Versicherer in Anspruch genom-
men oder nehmen wir einen anderen Versicherer in 
Anspruch, dürfen wir Ihre sensiblen Daten zur Geltend-
machung und zur Verteidigung des gesetzlichen Aus-
gleichsanspruches verarbeiten, Art. 9 Abs. 2 f) DSGVO.

b)	�Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten zur 
Prüfung der Leistungspflicht 
Zur Prüfung der Leistungspflicht kann es erfor-
derlich sein, dass wir Angaben über Ihre ge-
sundheitlichen Verhältnisse prüfen müssen, die 
Sie zur Begründung von Ansprüchen gemacht  
haben oder die sich aus eingereichten Unterlagen  
(z. B. Rechnungen, Verordnungen, Gutachten) oder 
Mitteilungen z. B. eines Arztes oder sonstiger Ange-
höriger eines Heilberufs ergeben.

Hierfür benötigen wir Ihre Einwilligung einschließlich 
einer Schweigepflichtentbindung für uns sowie für alle 
Stellen, die der Schweigepflicht unterliegen und Anga-
ben zur Prüfung der Leistungspflicht machen müssen.

�Wir werden Sie in jedem Einzelfall informieren, von 
welchen Personen oder Einrichtungen zu welchem 
Zweck eine Auskunft benötigt wird. Sie können dann 
jeweils entscheiden, ob Sie in die Erhebung und Ver-
wendung Ihrer Gesundheitsdaten durch uns einwil-
ligen, die genannten Personen oder Einrichtungen 
sowie deren Mitarbeiter von ihrer Schweigepflicht 

entbinden und in die Übermittlung Ihrer Gesund-
heitsdaten an uns einwilligen oder die erforderlichen 
Unterlagen selbst beibringen.

III	 �An welche Empfänger leiten wir Ihre Daten  
weiter?

Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten können sein: 
ausgewählte externe Dienstleister (z. B. Assistance-Dienst-
leister, Leistungsbearbeiter, Transportleistungserbringer, 
technische Dienstleister usw.) sowie andere Versicherer  
(z. B. bei Vorliegen einer Mehrfachversicherung).

Von uns übernommene Risiken versichern wir bei spe-
ziellen Versicherungsunternehmen (Rückversicherer). 
Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. 
Schadendaten an einen Rückversicherer zu übermitteln, 
damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den 
Versicherungsfall machen kann.

Treten Sie als versicherte Person einem Gruppenver- 
sicherungsvertrag bei (z. B. im Rahmen eines Kredit- 
karten-Erwerbs), können wir Ihre personenbezogenen 
Daten an den Versicherungsnehmer (z. B. Kreditinstitut) 
weiterleiten, wenn dieser ein berechtigtes Interesse hat.

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen 
Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an 
Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten  
(z. B. Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden).

Die Weiterleitung der Daten ist eine Form der Verarbei-
tung und erfolgt ebenfalls im Rahmen der in Art. 6 Abs. 1 
und Art. 9 Abs. 2 DSGVO genannten Grundlagen.

IV	�Wie lange speichern wir Ihre Daten?
Wir bewahren Ihre Daten für die Zeit auf, in der Ansprüche 
gegen unser Unternehmen gemacht werden können (gesetz-
liche Verjährungsfrist von drei bis zu 30 Jahren). Zudem spei-
chern wir Ihre Daten, soweit wir gesetzlich dazu verpflichtet 
sind, z. B. nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, 
der Abgabenordnung oder des Geldwäschegesetzes. Die 
Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre.

V	 �Wo werden Ihre Daten verarbeitet?
Sollten wir Daten an Dienstleister außerhalb des Euro-
päischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt 
die Übermittlung innerhalb des Allianz-Konzerns auf 
Grundlage von verbindlichen Unternehmensvorschriften, 
der sogenannten „Binding Corporate Rules“, die von den 
Datenschutzbehörden genehmigt wurden. Diese sind 
Teil des „Allianz Privacy Standard“. Diese Unternehmens-
vorschriften sind für alle Unternehmen der Allianz Gruppe 
verbindlich und stellen einen angemessenen Schutz von 
persönlichen Daten sicher. Der „Allianz Privacy Standard“ 
sowie die Liste der Unternehmen der Allianz Gruppe, die 
diesen einhalten, kann hier aufgerufen werden: https://
www.allianz-partners.com/allianz-partners---binding-
corporate-rules-.html.

In den Fällen, in denen der „Allianz Privacy Standard“ 
nicht anwendbar ist, erfolgt die Übermittlung in Dritt- 
länder entsprechend der Art. 44 – 50 DSGVO.

VI	�Welche Rechte haben Sie?
Sie haben das Recht, über die bei uns gespeicherten 
Daten Auskunft zu erhalten sowie unrichtige Daten be-
richtigen zu lassen. Unter bestimmten Voraussetzungen 
haben Sie außerdem das Recht auf Löschung, das Recht 
auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, das Recht 
auf Einschränkung der Verarbeitung und das Recht auf  
Datenübertragbarkeit.

Widerspruchsrecht
Sie können einer Verarbeitung Ihrer Daten zu Zwecken 
der Direktwerbung widersprechen. Verarbeiten wir Ihre 
Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie 
dieser Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer be-
sonderen Situation ergeben, widersprechen. 

Wenn Sie sich über den Umgang mit Ihren Daten be-
schweren möchten, können Sie sich an den oben genann-
ten Datenschutzbeauftragten wenden. Für Sie besteht 
außerdem ein Beschwerderecht bei einer Datenschutz-
aufsichtsbehörde.


